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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.2003

Norm

EO §292e

Rechtssatz

Für den Regelfall der Pfändung des gesamten Entgeltsanspruchs aus einem laufenden Arbeitsverhältnis ist an der

bisherigen Rechtsprechung (zu § 10 Abs 2 LPfG) festzuhalten, wonach die Exekution auf die Bezüge aus dem Arbeits-

oder Dienstverhältnis auch den :ngierten Arbeitslohn erfasst, ohne dass es eines Hinweises auf eine

Entgeltverschleierung bedürfte.
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